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 Veröffentlicht am 23.11.2005

Norm

ABGB §877

ABGB §1041

ABGB §1437

Rechtssatz

Im Fall der Auftragserteilung durch einen Geschäftsunfähigen kann es im Sinn des diesem von der Rechtsordnung zu

gewährenden Schutzes nicht zweifelhaft sein, dass das Risiko des Wertverlustes der in Erfüllung des nur vermeintlich

wirksamen Auftrags angeschafften Sachen der Auftragnehmer zu tragen hat.
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